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            pp-ku 022.2 14.05.2021 

 
  

Anfrage-Nr. 08-2021 Stadtrat Markus Gehrke vom 29.04.2021 

 

Seit kurzer Zeit herrscht auf der Humboldstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 

30kmh (Zone 30, Zeichen 274). Da der letzte Bauabschnitt des Ausbaus der Humbold-

straße schon vor einer ganzen Weile fertig gestellt wurde und bis vor kurzem dort noch 

eine Geschwindigkeitsbegrenzung vom 50kmh galt, stellt sich mir die Frage: 

 

Wieso wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt plötzlich auf 30kmh reduziert? 

 

Des Weiteren möchte ich wissen: 

 

Gibt es Überlegungen, die Vorfahrtsregelung an der Einmündung Buchstraße (Zeichen 

301 und 206) zu ändern und eine „Rechts-vor-links-Regel“ einzuführen? 

Da es sich bei beiden Straße um eine „Zone-30“ handelt. 

 

 

Antwort der Verwaltung: 

 
Der Stadtrat der Stadt Freiberg hat mit seinem Beschluss 2016/004 im Jahr 2016 den 
Verkehrsentwicklungsplan 2030 beschlossen. 

  
Unter Pkt. 11 dieses Verkehrsentwicklungsplanes ist die Änderung der Verkehrsorganisa-
tion im Entwicklungsgebiet Bahnhofsviertel Beschlussbestandteil geworden. Dies sieht u.a. 
vor, dass das gesamte Gebiet als Tempo-30-Zone als Nebenstraßennetz mit prägender 
Funktion ausgebildet wird. 
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Nachdem die Humboldtstraße nunmehr vollständig grundhaft ausgebaut ist, wurde auch 
die Tempo-30-Zone inkl. im Bahnhofsviertel verkehrsrechtlich angeordnet und entspre-
chend beschildert. Die abschließenden Arbeiten dazu wurden am 30.04.2021 beendet. 

 
Die Kreuzungssituation Humboldtstraße/Buchstraße ist in der Vergangenheit als Unfall-
schwerpunkt auffällig geworden, weshalb dort derzeit die erwähnten Verkehrszeichen zu 
finden sind. In Tempo-30-Zonen darf aus solchen besonderen Gründen vom Grundsatz 
"Rechts vor Links" abgewichen werden. 

 
Eine Änderung auf "Rechts vor Links" ist daher vorerst nicht vorgesehen. 
 
 
 

 


